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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

AIS - AV - K - R - Wi

zu Punkt … der 1004. Sitzung des Bundesrates am 7. Mai 2021

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienst-
leistungen und zur Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes

A 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik (AIS), 

der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz (AV) und  

der Rechtsausschuss (R) 

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 

Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zur Zustimmungsbedürftigkeit 

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass Artikel 1 des Gesetzentwurfs (Barriere-

freiheitsstärkungsgesetz - BFSG) nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 6, Artikel 87e 

Absatz 5 Satz 1 und Artikel 87f Absatz 1 des Grundgesetzes der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf und bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Zu-

stimmungsbedürftigkeit des Gesetzes festzustellen.

Begründung: 

Da mit Artikel 1 des Gesetzentwurfs Vorgaben der EU-Richtlinie 2019/882 
über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 
umgesetzt werden und sich nur zu Artikel 2 (Änderung des Jugendarbeits-
schutzgesetzes) in der Begründung des Gesetzentwurfs Hinweise auf Abwei-
chungsmöglichkeiten der Länder finden, muss angenommen werden, dass die
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in den §§ 20 ff. BFSG-E vorgesehenen verfahrensbezogenen Regelungen ge-
mäß Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 des Grundgesetzes abweichungsfest sein sol-
len. Damit ergibt sich aus Artikel 84 Absatz 1 Satz 6 des Grundgesetzes die 
Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes. 

Neben Artikel 84 Absatz 1 des Grundgesetzes sind außerdem Artikel 87e Ab-
satz 5 Satz 1 und Artikel 87f Absatz 1 des Grundgesetzes zu beachten. Mit den 
Anforderungen an die Barrierefreiheit soll der Zugang von Teilen der Bevölke-
rung unter anderem zu den in den Artikeln 87e und 87f des Grundgesetzes ge-
regelten Dienstleistungen in den Bereichen Eisenbahnverkehr des Bundes und 
Telekommunikation durch besondere Vorkehrungen gewährleistet werden. Der 
Gesetzentwurf betrifft damit den Gewährleistungsauftrag des Bundes nach den 
Artikeln 87e und 87f des Grundgesetzes, der nicht auf rein verwaltungsorgani-
satorische, technische oder infrastrukturelle Aspekte beschränkt ist. Gesetze in 
beiden Bereichen bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

2. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, im weiteren Gesetzgebungsver-

fahren eine valide Kostenschätzung des Erfüllungsaufwandes vorzulegen.

Begründung: 

Die grundsätzlichen Regelungsinhalte des Gesetzentwurfs zum Barrierefrei-
heitsgesetz werden vom Bundesrat mitgetragen. Insbesondere das erklärte Ziel, 
eine inklusive Gesellschaft mit besser zugänglichen Produkten und Dienstleis-
tungen zu schaffen, um somit Menschen mit Behinderungen ein unabhängiges 
Leben zu ermöglichen, wird vom Bundesrat ausdrücklich begrüßt. 

Der Gesetzentwurf enthält diverse Regelungen, die zusätzliche Kosten für die 
Länder auslösen. Der im Gesetzentwurf geschätzte, jährliche Erfüllungsauf-
wand durch die zusätzlichen Pflichten im Rahmen der Marktüberwachung in 
Höhe von rund 4,9 Millionen Euro für die Länder wird als nicht ausreichend 
angesehen. Vor dem Hintergrund, dass ein neuer Schutzbereich im Rahmen der 
Marktüberwachung einzurichten ist, erscheint dieser Betrag als zu gering ange-
setzt und es ist mit einer enormen Mehrbelastung für die Länder zu rechnen.  

Diese Mehrbelastung ist im Gesetzentwurf nicht durch eine valide Kostenfol-
genabschätzung unterlegt. Dies ist nachzuholen und entsprechend zu begrün-
den. Gleiches gilt für die Angaben zum einmaligen Erfüllungsaufwand in Höhe 
von 24 000 Euro für die Länder.

3. Zu Artikel 1 (§ 2 Nummer 22, Abschnitt 5a – neu – BFSG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 2 Nummer 22 ist wie folgt zu fassen: 

‚22. „Marktüberwachungsbehörde“ diejenige Behörde, die gemäß der
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nach § 19a Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung und gemäß § 19a 

Satz 2 für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig ist;‘

b) Nach Abschnitt 5 ist folgender Abschnitt 5a einzufügen: 

„Abschnitt 5a 

Zuständigkeit

§ 19a 

Zuständige Marktüberwachungsbehörden 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, die für den Vollzug dieses Gesetzes 

zuständigen Marktüberwachungsbehörden durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates zu bestimmen. Soweit darin den Ländern Zu-

ständigkeiten übertragen werden, bestimmt sich die Zuständigkeit nach 

Landesrecht.“

Folgeänderungen: 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu § 19 folgende Angabe einzu-

fügen:

„Abschnitt 5a 

Zuständigkeit 

§ 19a Zuständige Marktüberwachungsbehörden“ 

b) In § 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 3 sind jeweils die Wörter „Die 

Länder“ durch die Wörter „Der Bund und die Länder, soweit ihnen Aufga-

ben der Marktüberwachung übertragen sind,“ zu ersetzen. 

c) In § 21 Absatz 1 sind die Wörter „von den Ländern nach“ durch das Wort 

„gemäß“ zu ersetzen.

d) § 27 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 Nummer 1 sind die Wörter „von den Ländern“ zu streichen. 

bb) In Satz 3 sind die Wörter „Die Länder“ durch die Wörter „Der Bund 

und die Länder, soweit ihnen Aufgaben der Marktüberwachung über-

tragen sind,“ zu ersetzen. 
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Begründung: 

Bereits im geltenden Recht bestehen Zuständigkeiten bei Bundesbehörden, an 
die der Vollzug des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes sowohl in Bezug auf 
Produkte als auch in Bezug auf Dienstleistungen sinnvollerweise anknüpfen 
sollte. Zu nennen wäre insbesondere die Bundesnetzagentur als Marktüberwa-
chungsbehörde für bestimmte Anforderungen an Telekommunikationsgeräte. 
Dort besteht bereits seit langem große Fachkompetenz in Bezug auf digitale 
Funktionen, die für die Barrierefreiheit sehr wesentlich sind. 

Die Bundesnetzagentur überwacht zugleich die Einhaltung von kundenbezoge-
nen Verpflichtungen bei der Erbringung von Telekommunikationsdiensten. 
Ebenfalls bestehen Aufsichtszuständigkeiten von Bundesbehörden in den für 
das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz relevanten Bereichen der Bankdienstleis-
tungen sowie im Flug- und Eisenbahnverkehr. Bei der Personenbeförderung 
obliegt den Bundesbehörden bereits die Überwachung von Verpflichtungen in 
Bezug auf Personen mit eingeschränkter Mobilität. 

Ein Nebeneinander von Zuständigkeiten von Marktüberwachungsbehörden der 
Länder und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dem Luftfahrt-
Bundesamt oder dem Eisenbahn-Bundesamt, wie es durch den Gesetzentwurf 
entstünde, ist nicht sinnvoll und bedarf der Überprüfung. 

Da es zudem für die betroffene Personengruppe vorteilhaft sein könnte und von 
verschiedenen Verbänden entsprechende Vorschläge vorgetragen wurden, den 
Vollzug des Gesetzes einer zentralen Stelle zu übertragen, und außerdem auf-
grund der Übergangsfrist bis zur Geltung der Anforderungen an die Barriere-
freiheit ausreichend Zeit verbleibt, sollte die Bestimmung der Zuständigkeiten 
für den Vollzug des Gesetzes einer Rechtsverordnung des Bundes mit Zustim-
mungsbedürftigkeit des Bundesrates vorbehalten werden.

4. Zu Artikel 1 (§ 32 Absatz 2, § 33 Absatz 2, § 34 Absatz 3 BFSG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) § 32 Absatz 2 ist zu streichen. 

b) § 33 Absatz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2)  Ein nach § 15 Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes an-

erkannter Verband oder eine qualifizierte Einrichtung im Sinne des § 3 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Unterlassungsklagengesetzes, die von einem 

Verbraucher gemäß § 32 Absatz 1 Satz 2 beauftragt wurden, an seiner Stel-

le die Einleitung eines Verfahrens nach § 32 Absatz 1 Satz 1 zu beantragen, 

können an Stelle des Verbrauchers auch Rechtsbehelfe nach Maßgabe der 

Verwaltungsgerichtsordnung gegen einen an sie gerichteten Bescheid nach 

§ 32 Absatz 2 oder gegen dessen Unterlassen einlegen.“

R 
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c) § 34 Absatz 3 ist zu streichen. 

Folgeänderungen: 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 32 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In dem bisherigen Absatz 3 ist die Angabe „oder Absatz 2“ zu strei-

chen.

bb) In dem bisherigen Absatz 4 Satz 1 ist die Angabe „und Absatz 2“ zu 

streichen.

b) In § 34 sind in dem bisherigen Absatz 4 die Wörter „oder § 32 Absatz 2“ zu 

streichen.

Begründung: 

Die im BFSG-E vorgesehene Einführung von eigenständigen Verbandsrechten 
im Verwaltungs- und gerichtlichen Verfahren („Verbandsklage“) ist abzu-
lehnen. Denn beides ist durch die Richtlinie (EU) 2019/882, die durch das Ge-
setzesvorhaben umgesetzt werden soll, nicht geboten. Dort heißt es in Arti-
kel 29 Absatz 2 Buchstabe b lediglich, dass die Mitgliedstaaten Bestimmungen 
erlassen sollen, „wonach öffentliche Stellen oder private Verbände, Organisati-
onen oder andere juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse daran ha-
ben, dass diese Richtlinie eingehalten wird, entweder im Namen oder im Inte-
resse des Beschwerdeführers mit dessen Einverständnis in zur Durchsetzung 
der nach dieser Richtlinie geltenden Verpflichtungen Gerichts- oder Verwal-
tungsverfahren die Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden anru-
fen können“. Gefordert wird danach nur eine Vertretungsbefugnis zugunsten 
des Verbrauchers („im Namen des Beschwerdeführers“) im Verwaltungs- oder 
gerichtlichen Verfahren sowie eine Verwaltungs- oder Prozessstandschaft („im 
Interesse des Beschwerdeführers mit dessen Einverständnis“). Beides wird aber 
bereits in § 32 Absatz 1 und § 33 Absatz 1 BFSG-E geregelt. Eine überschie-
ßende Umsetzung der Richtlinie ist demgegenüber nicht geboten, was ausweis-
lich der Begründung des Gesetzentwurfs auch die Bundesregierung nicht beab-
sichtigt, da sie danach lediglich den Anspruch hat, die Richtlinie (EU) 
2019/882 „Eins-zu-Eins“ umzusetzen (vergleiche BR-Drucksache 240/21, Sei-
te 42). Soweit die Bundesregierung demgegenüber in der Einzelbegründung zu 
§ 33 Absatz 2 BFSG-E (BR-Drucksache 240/21, Seite 105) zugunsten der Ein-
führung eines Verbandsklagerechts dergestalt argumentiert, dass gerade bei 
Menschen mit Behinderungen festzustellen sei, dass diese bei der Geltendma-
chung der ihnen zustehenden individuellen Rechte zurückhaltend seien und 
teilweise keine Hilfe in Anspruch nähmen, bleibt sie einen Nachweis für die 
quantitative Relevanz der letztgenannten Problematik schuldig. Insofern ist 
schließlich auch darauf hinzuweisen, dass in § 15 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes, der ebenfalls Rechtsbehelfe von Verbänden bei Verstößen ge-

juris Lex QS
02052024 ()



Empfehlungen, 240/1/21  - 6 -

... 

gen dort geregelte Bestimmungen vorsieht, das dortige Verbandsklagerecht in 
Absatz 2 Satz 2 und 4 bis 6 an weitere Voraussetzungen geknüpft wird, die 
teils inhaltlicher, teils verfahrensrechtlicher Natur sind. Insoweit bleibt unklar, 
warum im hiesigen Gesetzentwurf mit einer ähnlichen Materie nicht ebenfalls 
weitere Beschränkungen vorgesehen sind, zumal die Begründung des Gesetz-
entwurfs zu dieser Differenzierung schweigt. 

Vor dem vorgenannten Hintergrund sind die eigenständigen Rechte von Ver-
bänden im Verwaltungsverfahren gemäß § 32 Absatz 2 BFSG-E, die durch das 
selbständige Verbandsklagerecht in § 33 Absatz 2 BFSG-E lediglich prozessu-
al gespiegelt werden, zu streichen (vergleiche Buchstabe a). Weiterhin ist das 
Recht eines in § 33 Absatz 2 BFSG-E genannten Verbandes, eigenständig 
Rechtsbehelfe gegen Bescheide nach § 32 BFSG-E vor den Verwaltungsge-
richten einzulegen, sachgerecht auf die Fälle zu beschränken, in denen der 
Verband bereits im Verwaltungsverfahren im Auftrag eines Verbrauchers tätig 
war, so dass sich das eigenständige Tätigwerden in einem anschließenden Ge-
richtsverfahren als Fortsetzung dieses bereits erteilten Auftrags („auch“) dar-
stellt („verlängerte Prozessstandschaft“, vergleiche Buchstabe b). Dadurch, 
dass der Verband hier ebenso wie in § 33 Absatz 1 Alternative 2 BFSG-E nur 
„an Stelle des Verbrauchers“ tätig wird, gelten die für das prozessuale Vorge-
hen eines Verbandes nach der letztgenannten Vorschrift geltenden Einschrän-
kungen, insbesondere mit Blick auf das Erfordernis der Geltendmachung mög-
licher Beeinträchtigungen des beauftragenden Verbrauchers, entsprechend. 

Mit Blick darauf, dass die originären, das heißt ohne Beauftragung eines Ver-
brauchers bestehenden Rechte eines Verbandes in § 32 Absatz 2 und § 33 Ab-
satz 2 BFSG-E entfallen, ist es schließlich auch konsequent, die eigenständigen 
Rechte von Verbänden im Schlichtungsverfahren nach § 34 Absatz 3 BFSG-E 
zu streichen (siehe Buchstabe c). Denn ein solches Schlichtungsverfahren setzt 
voraus, dass bei Scheitern der Schlichtung der Weg in ein streitiges Verfahren 
genommen werden kann. Dies sieht offenbar auch die Bundesregierung so, 
wenn sie in der Einzelbegründung zu § 34 Absatz 3 BFSG-E, (BR-Drucksache 
240/21, Seite 105) darauf abstellt, dass durch ein erfolgreiches Verbands-
schlichtungsverfahren Verbandsklagen oft vermieden werden könnten.

5. Zu Artikel 1a – neu – (§ 67 Absatz 2 Satz 2  Nummer 6a – neu –, 7 VwGO) 

Nach Artikel 1 ist folgender Artikel einzufügen:

‚Artikel 1a 

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

§ 67 Absatz 2 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch ... geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a eingefügt: 

„6a. Verbände, die nach § 15 Absatz 3 des Behindertengleichstellungs-

R 
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gesetzes anerkannt sind, oder qualifizierte Einrichtungen im Sinne 

des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Unterlassungsklagengeset-

zes im Fall des § 33 Absatz 1 des Barrierefreiheitsstärkungsgeset-

zes,“ 

2. In Nummer 7 wird die Angabe „Nummern 5 und 6“ durch die Angabe 
„Nummern 5 bis 6a“ ersetzt.‘

Begründung: 

Die Ergänzung des § 67 Absatz 2 Satz 2 VwGO erscheint erforderlich, um ei-
nen Widerspruch zum neuen § 33 Absatz 1 BFSG-E zu vermeiden. Denn da-
nach hat ein Verbraucher unter anderem das Recht, einen nach § 15 Absatz 3 
BGG anerkannten Verband oder eine qualifizierte Einrichtung im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UKlaG zu beauftragen, in seinem Namen 
Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen den an 
ihn gerichteten Bescheid nach § 32 Absatz 3 BFSG-E oder gegen dessen Un-
terlassen einzulegen. Geregelt wird in dieser Variante mithin eine Vertretungs-
befugnis des Verbrauchers durch einen Verband im Rahmen eines verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens. Die Vertretungsbefugnis vor den Verwaltungs-
gerichten ist jedoch bisher allein in § 67 Absatz 2 VwGO geregelt, der eine 
entsprechende prozessuale Vertretungsbefugnis für die im BFSG neu normierte 
Konstellation aber nicht ebenfalls vorsieht. Die Erwägung in der Begründung 
des Gesetzentwurfs, BR-Drucksache 240/21, Seite 104, im Verhältnis zu § 67 
Absatz 2 VwGO sei § 33 Absatz 1 BFSG-E hinsichtlich der Vertretungsbefug-
nis die speziellere Norm, so dass für anerkannte Verbände und qualifizierte 
Einrichtungen die Einschränkung der Vertretungsbefugnis des § 67 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 6 VwGO nicht gelte, ist nicht überzeugend. Denn § 67 Ab-
satz 2 Satz 2 VwGO ist ausweislich seines Wortlautes eine abschließende Re-
gelung („nur“), was auch in der Kommentarliteratur anerkannt ist (vergleiche 
nur W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 26. Aufl. 2020, § 67 Rn. 6; 
Hoppe, in: Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 67 Rn. 3). Dem entsprechend 
erscheint zweifelhaft, ob die Vorschrift nach ihrem derzeitigen Wortlaut über-
haupt erweiterungsfähig ist, so dass die durch die Bundesregierung dennoch 
angenommene Möglichkeit einer Ergänzung durch eine speziellere Bundesvor-
schrift jedenfalls fragwürdig und mithin nicht geeignet sein dürfte, diesbezügli-
che Rechtsunsicherheiten vollumfänglich auszuräumen. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass § 33 Absatz 1 BFSG-E nur die Ein-
legung des Rechtsbehelfs gegen eine behördliche Entscheidung nach § 32 Ab-
satz 3 BFSG-E und damit das Verfahren in der ersten Instanz betrifft. Für ein 
etwaiges Rechtsmittel zum Oberverwaltungsgericht ist er danach nicht ein-
schlägig. Eine Ausweitung der Vertretungsbefugnis der in § 33 Ab-
satz 1 BFSG-E benannten Verbände auch auf die Vertretung vor den Oberver-
waltungsgerichten erscheint aber deswegen sinnvoll, da Vereinigungen, deren 
satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung behin-
derten Menschen wesentlich umfasst, nach § 67 Absatz 4 Satz 7 in Verbindung 
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mit Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 VwGO jedenfalls in Angelegenheiten der 
Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts sowohl vor den Verwal-
tungs- als auch den Oberverwaltungsgerichten vertretungsbefugt sind. Entspre-
chend sollte zur Vermeidung einer kaum plausiblen Ungleichbehandlung auch 
eine Vertretungsbefugnis der Verbände nach § 30 Absatz 1 BFSG-E vor den 
Oberverwaltungsgerichten bestehen, was ebenfalls durch die zusätzliche Ein-
fügung einer neuen Nummer 6a gewährleistet wird. Denn § 67 Absatz 4 Satz 7 
VwGO stellt auf „die in Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 bis 7 bezeichneten Perso-
nen und Organisationen“ ab, so dass auch die neu in Absatz 2 Satz 2 eingefügte 
Regelung ohne weiteres erfasst würde. 

Demgegenüber verbleibt es für Rechtsmittel zum Bundesverwaltungsgericht 
nach § 67 Absatz 4 Satz 3 VwGO bei dem sachgerechten Grundsatz, dass sich 
ein Verbraucher auch in Angelegenheiten nach dem BFSG durch einen Be-
vollmächtigten nach Absatz 2 Satz 1 vertreten lassen muss. 

Schließlich dient auch die Ergänzung in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 
VwGO der Gleichbehandlung mit der Vertretung durch Vereinigungen nach 
Nummer 6, da selbige Rechtsberatung und Prozessvertretung unter den in 
Nummer 7 näher bestimmten Voraussetzungen ebenfalls in eine (weitere) juris-
tische Person auslagern dürfen.

6. Zu Artikel 2 Nummer 01 – neu – (§ 14 Absatz 7 Satz 3 – neu – JArbSchG) 

In Artikel 2 ist der Nummer 1 folgende Nummer 01 voranzustellen: 

‚01. In § 14 Absatz 7 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend auch für die Tätigkeit von Ju-

gendlichen als Sportlerinnen und Sportler im Rahmen von Sportveran-

staltungen.“‘

Begründung: 

In der Praxis der Arbeitsschutzbehörden ergeben sich immer wieder Ausle-
gungsprobleme zur Reichweite von § 14 Absatz 7 Satz 1 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes (JArbSchG) vor allem im Hinblick auf den Sportbereich. So 
werden zum Beispiel im Profisport die Sportlerinnen und Sportler immer jün-
ger, der Einsatz minderjähriger Spieler ist längst keine Seltenheit mehr. Hier ist 
der Gesetzgeber gefordert, die Anforderungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
von 1976 an die veränderten Gegebenheiten anzupassen. Im Profifußball bei-
spielsweise werden die Champions-League-Spiele nicht mehr nur am Wochen-
ende ausgetragen, sondern meist in der Woche nach 20 Uhr. Der, wenn auch 
kurze, mögliche Einsatz in einem solchen Spiel bedeutet für den jungen Spieler 
meist weniger eine Belastung als eine willkommene Chance spielerische Erfah-
rungen im internationalen Wettkampf zu sammeln und sich fortzuentwickeln. 
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Der Anwendungsbereich des JArbSchG ist beim Einsatz von Minderjährigen 
im Profisport grundsätzlich eröffnet. Die herrschende Meinung bejaht bei Li-
zenzspielerinnen und Lizenzspielern in Mannschaftssportarten in der Regel un-
problematisch die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-
mer 2 JArbSchG. So stellt zum Beispiel die Teilnahme eines Jugendlichen an 
einem Profi-Fußballspiel keine reine Freizeitbeschäftigung dar, das öffentliche 
Fußballspiel dient (zumindest auch) kommerziellen Zwecken. 

Gemäß § 14 Absatz 1 JArbSchG dürfen auch nicht mehr vollzeitschulpflichtige 
Jugendliche grundsätzlich nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr arbeiten (Nachtar-
beitsverbot). Umstritten ist bisher, ob die Ausnahme des § 14 Absatz 7 Satz 1 
JArbSchG („andere Aufführungen“) auch für den Sportbereich gilt. Dafür 
spricht, dass eine Differenzierung zwischen einer erlaubten Beschäftigung von 
Jugendlichen bei Musik- und Theateraufführungen oder Film- und Fotoauf-
nahmen einerseits und einer nicht erlaubten Beschäftigung im Sportbereich an-
dererseits tatsächlich nur schwer zu rechtfertigen ist. So kann die Belastung ei-
nes Minderjährigen bei einem längeren Filmdreh bis 23 Uhr größer sein als bei 
einem späten Einsatz eines jugendlichen Profisportlers auf dem Spielfeld. Es 
kann auch zu Wertungswidersprüchen führen, wenn zum Beispiel ein  
6-jähriges Kind auf Antrag nach § 6 JArbSchG im Kultur- und Medienbereich 
je nach Veranstaltungsart bis 22 Uhr beziehungsweise 23 Uhr beschäftigt wer-
den darf, während ein 17-jähriger Fußballspieler nur bis 20 Uhr eingesetzt 
werden kann, ohne dass die Aufsichtsbehörde eine längere Beschäftigung be-
willigen darf. Diese Frage ist sehr praxisrelevant und seitens des Gesetzgebers 
dringend klärungsbedürftig. 

Auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Überprüfung des Jugendarbeits-
schutzgesetzes hatte in ihrem Abschlussbericht im Mai 2011 festgehalten, dass: 

„Sportveranstaltungen nach Auffassung der Arbeitsgruppe bereits nach gelten-
der Rechtslage von der Regelung des § 14 Absatz 7 Satz 1 JArbSchG erfasst 
werden. Eine entsprechende gesetzgeberische Klarstellung wird empfohlen.“ 

Für eine solche Klarstellung lässt auch das EU-Recht dem deutschen Gesetz-
geber den erforderlichen Regelungsspielraum: Nach Artikel 9 der EU-
Jugendarbeitsschutz-Richtlinie 94/33/EG können die Mitgliedstaaten eine Aus-
nahme vom Nachtarbeitsverbot auch für sportliche Tätigkeiten Jugendlicher 
regeln. 

Die ausdrückliche Aufnahme des Sportbereichs in § 14 Absatz 7 Satz 1 JArb-
SchG entbindet den Arbeitgeber, hier den Profisportverein, nicht von seiner 
Verantwortung mögliche spezifische Gefährdungen der minderjährigen Spieler 
zu beurteilen und effiziente Maßnahmen zum Schutz vor solchen Gefährdun-
gen zu ermitteln. Auch die in § 14 Absatz 7 Satz 3 JArbSchG vorgesehene  
14-stündige Ruhezeit im Anschluss an die Tätigkeit sorgt für eine angemessene 
Regeneration der Minderjährigen. 

Aus den vorstehenden Gründen wird vorgeschlagen, die sportliche Tätigkeit 
von Jugendlichen in § 14 Absatz 7 JArbSchG explizit aufzunehmen.

juris Lex QS
02052024 ()
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7. Der Ausschuss für Kulturfragen und

der Wirtschaftsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Ab-

satz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben.

juris Lex QS
02052024 ()


